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Großherzvglich Badisches

Anzeigedlatt
für den Neckar , und Main , und TauberrKreifl .

No. 61 . Dienstag den 30. Juli 1822 .

Verordnungen .

Ludwig vonGotiesGnadeu , Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen ,
Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Salem , Petershausen

und Hanau rc .
'
rc.

In Betrachtung der mannichfaltigen Beschränkungen , welche der Absatz der inländi ,
schen Erzeugnisse der Industrie und de - Ackerbaues durch die Zollgesetzgebung verschie«
dener Staaten in den letzten Jahren erlitten , und der dringenden Nothwendigkeit , durch
entgegenwirkende MaSregeln den nachtheiligen Einfluß aufzuheben oder zu mildern , den
vorzüglich die in der jüngsten Zeit ringetretenen Störungen gewohnter Verkehrsverhält »
nisse «ruf den ökonomischen Zustand des Lande » auszuüben drohen ; ferner in Erwägung ,daß die zu Darmstadt angeknüpften Unterhandlungen zu Begründung eines zwischen
mehreren Staaten gemeinschaftlichen Zollsystems so schleunig , als der gegenwärtige Zu¬
stand ein Einschreiten der Handelsgesetzgebung erfordert , nicht zum Abschluß und die zuverabredenden Einrichtungen nicht zum Vollzug kommen können , da - Zusammenwirken
mehrerer , in gleicher Lage befindlichen Staaten zu dem nämlichen Zwecke aber nicht nur
« ine größere Sicherheit für den Erfolg gewährt , sondern auch znr Vermeidung von nach»
»heiligen Rückwirkungen vrrefnzeltt ^ ' Müsregeln auf ihren wechselseitigen Verkehr höchst
wünschenswerth erscheint ; haben Wir , , nach vorläufigem Benehmen mit benachbarten
Staaten über möglichst gleichförmige einstweilige Anordnungen , sodann unter Berück ,
sichtigung der bestehendtt » Hänbcks ^ stchittVÜngeN mit andern , deüi Grundsätze der Verkehr - ,
freiheik ergebenen Regierungen , unter Vorbehalt weiterer Verabredungen zur Sicherungder ergriffenen und noch zu ergreifenden Maßregeln , und endlich in Gemäßheit der von
beiden Kammern Unserer Landstände erfolgten Beschlüsse vom 14. und lö . Iuni , verordnet
und verordnen wie folgt :

l .
Die Einfuhr französischer Branntweine aller Art ( Weingeist , Spiritus ) , Liqueurs« nd Essige , ist, von dem Tage der Bekanntmachung der gegenwärtigen Verordnung an ,verboten . Das Verbot der Einfuhr französischer Weine bleibt bei Kraft .
Vom IS . Sept . d. I . an ist auch der öffentliche Verkauf der genannten Gegenstände in

WirthShäusern , Weinhandlungen rc . unter den für die Vorräthe vorbehaltenen Modist ,
kationtn , aufgehoben . Di « Vorräthe der Wirthe , Wein - und Branntwrinhändler werden
alsdann ausgenommen , unter obrigkeitliches Siegel gelegt , und können nur unter obrig »
keitlicher Aufstcht in das Ausland und innerhalb des Landes , nach den hierüber ergehen ,
den besvndern Vorschriften , verkauft werden .



Privatpersonen , die nicht Weinhändler oder Wirthe sind, ist der Verkauf ihrer Vor -
räthe unbedingt untersagt , wenn sie dieselben nicht aufnehmen , und der Kontrole unter¬
werfen lassen, der die Vvrräthe der Wirthe und Weinhändler unterliegen .

§ . 2.
Ausnahmsweise kann gegen eine Zvllauflage von 12 fl. per Zentner eine Einfuhr -

lizenz für eine bestimmte Quantität in Fällen , wo das durch pflichtmäßiges Zeugniß eines
öffentlichen Arztes ein wirkliches Bedürfniß zu Gesundheitszwecken nachgewiesen wird ,
ertheilt werden .

Unser Ministerium deS Innern hat zur Vermeidung alles Mißbrauchs , nach dem
Gutachten der obersten Sanitätsbehörde , die erforderlichen Instruktionen hierüber zu er¬
lassen, die Einfuhrbewilligung in den geeigneten dringenden Fällen zu ertheilen , und alS-
dann Unser Finanzministerium für die Ausfertigung der Lizenzsu- eine zu sorgen.

Außer dem ausgedrückten Falle dürfen niemals zu neuen Einfuhren , sondern nur zum
Kaufend Verkauf der am 15 . September Vorgefundenen und aufgenommenen Vorräthe ,
Lizenzen gegen die gesetzliche Abgabe von 12 fl . vom Zentner ertheilt werden , worüber
Wir UnS die nähern Vorschriften nach Aufnahme der Vorräthe Vorbehalten «

§ . 3.
Die Einfuhr anderer fremden ( nicht deutschen) Weine , Branntweine , Liqueurs

und Essige ist gegen einen Einfuhrzoll
von 12 fl. vom Zentner

gestattet , wenn ihre Eigenschaft durch Urkunden genügend nachgewiesen wird .
§ . 4.

Die Einfuhr deutscher Weine , Branntweine , Liqueurs und Essig« aus solchen
Länhern , deren Regierungen sich nicht an diese Bestimmungen anschließen , oder mit deren
Regierungen keine besonder » Verabredungen statt gefunden haben , unterliegen einem
Einfuhrzoll

von 4 fl . vom Zentner .
In Ansehung der Einfuhr au - dem Königreich Baiern , Königreich Würtemberg ,

Großherzogthum Hessen, Herzogthum Nassau , so wie auS der Schweiz , verbleibt eS vor»
läufig bei den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen , und insbesondere bei der Verord¬
nung vom 15 . Mai d . I »

Zn allen Fällen muß der Ursprung der Weine durch obrigkeitliche Attestate nach-
gewiesen werden .

§. ö.
Der Transit der französischen Weine , Branntwein «, Liqueurs und Essige, so wie der¬

jenigen , welche einem Zoll von 4 fl. vom Zentner oder einem höher » Zolle unterliegen ,
findet gegen die bisherige Abgabe nur unter den , durch die Verordnung vom 15 . Mai
und die später « Vollzugs » Verordnungen festgesetzten Bedingungen und Kontroll -
Masregeln statt .

§ . 6.
Nachstehende Gegenstände dürfen aus Frankreich und allen denfenigen Staaten ,

welch« den gegenwärtigen Masregeln nicht beitreten , nur gegen erhöht « Zölle eingeführt
werden , und zwar :

a . gegen 80 fl . vom Zentner , Fabrikate von Seide und Floretfeide , unvermengt oder
mit andern Stoffen vermengt , gemachte Kleider , Schuhe ^und Hüte aller Art ;

d . gegen 20 fl. vom Zentner Oehle aller Art , alle Fabrikate von Wolle , Baumwolle ,
Leder , Leinen , mit Ausnahme gemeiner Leinwand ;

c . g «gen 10 fl . vpm Zentner unverarbeitetes Leder , Korduan und Saffian ;
ä . gegen 10 fl . vom 100 fl . Werth , Bijouterie , Uhren und Broneewaaren jeder Art .
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Aus denjenigen Staaten , deren Regierungen den diesseitigen Masregcln sich an -
schließen, oder mit welchen besondere Verabredung getroffen worden ist, vorläufig aber aus
dem Königreich Baiern , aus dem Königreich Wurtemberg , dem Großherzogthum und
Kurfürsienthum Hessen , auS dem Herzogthum Nassau und sämmtlichen Kantonen der
Schweiz , kann die Einfuhr dieser Gegenstände gegen dir bisherigen Zölle starr finden ,
wenn der Ursprung der Waare genügend nachgewiesen ist.

So weit die bestehenden Zölle von den unter a. bis c , genannten Artikeln 2 fl. 8 fr .
vom Zentner übersteigen , sind sie für die auS dem Königreich Würtemberg mit Ursprungs¬
zeugnissen eingehende » Waaren der gedachten Gattungen auf 2 fl. 8 kr. herabgesetzt»

§ . 7»
Die Einfuhr der aus Frankreich kommenden

Tabaksblätter und fabrrzirten Tabake unterliegt einem Einfuhrzoll von 20 fl.
vom Zentner , und

einem Eingangszoll von 3 fl. 20 kr. vom Zentner , alle französische Fabrikate von
Eisen und Stahl , Sensen , Strohmesser , Strohblätter , Sicheln , Sturzblech ,
Eisendrath , Gußwaaren , sodann alle Gattungen rohen abgeschweißten Stahls ,
Stab « , Stangen - und Zaineisens .

AuS andern Ländern gehen diese Artikel vorläufig gegen die bisherigen Zölle ein .
§ . 8.

Die Verzollung der mit erhöhten Zöllen belegten Weine und Fabrikate muß sowohl
zur Einfuhr alS Durchfuhr bei den Hauptzollämtern geschehen, und eS ist kein Wehrzollamt
befugt , den Zoll von diesen Gegenständen zu erheben .

Auch findet in dem Falle , wenn solche höher belegte Gegenstände zum Verkauf auf ine
ländischen Märkten « ingeführt werden , die in der allgemeinen Zellvrdnung für den
Marktverkehr gegebenen Begünstigung nicht statt .

§ . S.
Außerordentlich « auf staatSwirthfchaftlichen Gründen beruhende Begünstigungen der

inländischen Fabriken , rücksichtlich derjenigen in dieser Verordnung genannten Gegenstände ,die sie zur eigenen Fabrikation bedürfen , und die durch inländische Erzeugnisse nicht
genügend ersetzt werden können , behalten Wir Uns , wie bisher vor.

§ . 10.
Kontraventionen werden nach den bestehenden Gesetzen , und namentlich die Einfuhr

der verbotenen Gegenstände , mit der Konfiskation der Waare bestraft .
Wenn die der Konfiskation unterliegende Waare nicht mehr vorhanden ist, tritt eine

dem Werth derselben gleichkommende Geldstrafe ein .
Der öffentliche Verkauf der wegen Uebertretung des Einfuhrverbots kenfiszirten Waa¬

ren geschieht unter der Bedingung der Wiederausfuhr innerhalb einer bestimmten Frist ,
vorbehaltlich der Lizenzen in den gesetzlichen Fällen .

Wer einen Vorrath von französischen Weinen besitzt , der nicht vermöge drS § . I . auf «
genommen worden , und nach dem 15 . Septbr . davon verkauft , wird um den Preis de »
verkauften Quantums gestraft , seine noch vorhandenen Vorräthe werden unter Siegel
gelegt , und gleich den Vorräthen der Wirthe behandelt . Die Käufer solcher Weine wer»
den mit dem vierfachen Betrage der bei Lizenzertheilungen zu entrichtenden Abgabe bestraft »

§ . n .
Unser Finanzministerium ist mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt .
Gegeben Rippoltsau den 18. Juli 1822.

. Ludwig .
Vät . D ö ckhtz

Auf Befehl Seiner Königliche » Hoheit .
Eichrodt .
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Obige höchste Verordnung wird zur allgemeinen Nachricht und Nachachtung bekannt

gemacht . Mannheim den 29 - Juli 1822 .
Direktorium des NeckarkreiseS »

Siegel . Vclt . Keßler .

L . G . No . 1562 . I . Sen . Die Einsendung der Kostenverzeickniss « in amtlichen Unter,
suchnngs - und Gantsachen betreffend .

Sämmtliche diesseits untergebene Aemter werden an pünktliche Befolgung der schon
mehrmal erlassenen Verordnung , wornach bei Einsendung der Untersuchungsakten sämmt¬
liche Kostenverzeichnisse sogleich mit vorzulegen sind , hiermit erinnert , und für dieZukunft
noch weiter angewiesen , auch in Gantsachen , worüber die Akten dahier vorzuleqen sind ,
fedeSmal auch die Ksstenrerzeichnisse mit beizuschließen . Mannheim den 22 . Juli 1622 .

Großherzvgl. Bad . Hofgericht.
Frhr . v. Stengel . Weller .

N » 8So8 . Den Trausitzoll vom baaren Gelbe betreffend .
Durch hohen Finanzministerialbeschluß vom 22 . März l . I . No . 2527 , «st die bereit -

früher verfügte Transitzollfreiheit von demjenigen baaren Gelbe , welche - der Eigenthümer
selbst mit sich führt , dahin wiederholt ausgesprochen worden , daß solche auch in dem Fall
statt haben soll , wo der reisende Eigenthümer daS Geld nicht auSschließend zum Zwecke der
Meise bestimmt haben würde .

DaS Erhebung - » und Aufsicht - personal hat sich hiernach zu achten . Wertheim den
24 , Juli 1822 .

Direktorium de- Main » und Tauberkreise - .
v. Berg . V6t . Schenk .

Bekanntmachungen .

1 ) Lahr . Den 4t » n und 5ten v. M . ver «
suchte der Unten beschriebene Jude , Wolf
Samuel Mayer sich nennend , und angeblich
au - Hagenau im Elsaß gebürtig , mehrere
Leute , unter dem Vergeben , als wollt « er
Löwen , und VögelSgroschen eiurauschen » zu
prellen . — Der angegebene Geburtsort hat
sich nicht erwährt gefunden , und es scheint ,
daß der verschmitzt « freche Arrestant zu den
jüdischen Jauner « und Vngantenbanden ge «
höre , welche .au - den im Dezember v - I . her«
au - gekvmmrnen Listen bekannt sind .

Sämmtliche respectior Behörden werden
ersucht , di« etwa bekannten Notizen über
den Arrestanten un - gefällig mitkheilen zu
wollen .

Personörfchreibung . WolfSamuel Mayer
ist 5 ' 5" 1 "' groß , »st schlank gewachsen, hat

braune etwas ins Blonde übergebende Haare ,
lünglichte - frisch auSsehende - Gesicht , bläu «
licht « Augen , etwa « klein « spitzige Nase ,
mittler » Mund , ist unbärrig , und trägt ein «
schwarz« sammrtne alte Kappe , grau tüche »
nen Frackrock, gkau und weiß gedupfte - Hals ,
tuch , gclblicht gestreifte - Brusttuch , weiß «
leinen « Hosen , und Schuhe . Er ist krätzig,
sonst ohne Abzeichen . Lahr den 23 . Juli
1832 .

Großherzoql. -Bezirk-awt .
Stein .

2 ) Borberg . De , in Folge der erlass «,
nen Kundschaftserhebung vom 7. April v, I .
No . 1557 . nicht erschienene Martin Stauch
von Borberg , wird anmit für verschollen er»
klärt , und soll dessen Vermögen , so weit e<
diesseitigkr AmkSstelle untergeordnet ist, Uu



455
nett Erben in nutznkeßlichen Besitz ausget
folgt werden . Brrberg den 16 . Juli 1822 .

Großherzogl - Bezirksamt .
Hoffmann .

2 ) Mannheim . Da auf die Vorladung
vom 13. Februar d . 3 - wegen einer zum
Besten deS Hrn . Fürsten Carl August Bret
zenheim von Regez unterm 2. April 1793
aufgestellten Hypothek - auf daS Haus Lit .
B l . No . 4 . ad 4300 fl . sich dahier niemand
mit einem rechtlichen Ansprüche auf gedachte
Schuldverschreibung gemeldet hat , so wird
diese Schuldverschreibung hiermit für morrit
fizirt erklärt , und in den Pfandbüchern ge»
löscht. Mannheim den 18 . Juli 1822«

Großherzogl . Stadtamt .
H out .

Ullmicher .
3) Rastatt . Der unterm 12. April

v . I . fruchtlos vergeladene Anton Holl von
RvthevfelS wird für verschollen erklärt , und
sein in 487 fl . 39 kr. bestehendes Vermögen
an dessen nächste Verwandten in fürsorg¬
lichen Besitz gegeben . Rastatt den 11 . Juli
1822 .

Eroßherzogl . Obkramt .
Müller .

Vät . Bootz .
3) Osterburken . Da der unterm 3.

Juni 1820 vergeladene Georg Andreas
Scheuermann von Adelsheim nicht « rschrer
nen ist, so wird derselbe anmit für verschelr
len erklärt . Osterburken den 4 - Zuli 1622 .

Eroßherzogl . Bezirksamt .
H e r r m a n n .

Vdt . Henkenius .

Uniergerichtl. Aufforderungen
und Kundmachungen .

Schulden t Liquidationen .
Hierdurch werden alle diejenigen , welch»

an folgende Personen Forderungen haben ,unter » em Rechts » ,wtheile . aus der verhaut
denenMass « sonst krineZahlunqzu erhalten ,
zur Liquidation derselben vorgeladen :

AuS dem Großherzoglichen Amte
Philippsburg .

I ) zu Kronau , an den ehemaligen Dürr
germeister Lorenz Ritz , auf Freitag den
16. August d . I . Morgens 9 Uhr, vor der
Kommission auf dem Gemeindehause zuKronau .

Aus dem Großherzoglichen Amte
Buchen

1 ) zu Hettingen , an den in Gant er¬
kannten Franz Schwarz , auf Mittwoch
den 28 . August , früh 8 Uhr , vor großh »
AmtSrevisorate zu Hettingen .
AuS dem Eroßherzogl . Bezirksamt «

Bopberg
I ) zu Edelfingen , an das in Gant

erkannt « Vermögen des Kaufmanns FranzAnton Diez , auf Mittwoch den 23 . August ,
früh 9 Uhr , vor dem TheilungS Commissarriate zu Edelftngen .

Aus dem Großherzogl . Landamte
Heidelberg

I ) zu K krch heim , an den Jakob Kü h ns ,
auf Mittwoch den 14 . August, Vormittag -
8 Uhr , vor großh . Landamlsrevisorate zu
Heidelberg .
Aus dem Großherzogl . Bezirksamt »

Sinsheim
1 ) zu Dührrn , an den in Gant gerat

thenen Martin Allgeier , auf Montagden 5 . August , Vormittags 9 Uhr , vor
großh . Amrerevisorate auf dem Ralhhaus «
zu Dühren .
Aus dem Großh . Stadt ' u. Landamte

Werthei m
2) zu Wertbeim , an den Bürger und

Bütknenncister Valentin Mez , auf Mont
tag den 13. August d . I . früh 9 Uhr , hei
großh . Stadtschreiberei zu Wertheim .

Aus dem Großherzogl . Oberamt «
Bruchsal

2) zu Büchenau , an den in Gant ge«
rathenen Georg Wilhelm Kn och , auf Mon¬
tag den 19 - August d . J . früh8 Uhr, vor dem
Theilungs . Comnilssari'ate zu Büchenau .



Aus dem Großherzogl . 2. Landamte
Mosbach

2) zuAglasterhausen , an den in Gant
gerathenen Peter Feist , auf Montag den
19 . August d . 2 . Vormittag - 9 Uhr , vor
großh . AmtSreviforate zu Aglasterhanfen .
Aus dem Großherzogl . 2 . Landamte

Mosbach
2) zu H eknsheim , an den in Gant ^ e«

rathenen Konrad Litterer , auf Freitag
den 23 . August d. J . Vormittags 9 Uhr , vor
großh . AmtSreviforate zu HeinSheim .

Aus dem Großherzogl . Oberamte
Rastatt

2) zu Rastatt , an die in Gant erkannte
Verlassenschaft der dahier vorlebten Marie
Anne Jan so » , hinterlassene Wittme des
schon langst verstorbenen großh . bad . Major -
Bernhard Dietz , auf Montag den 5 . August
l . I . , vor dem Commiffario auf dem Rath »
Hause zu Rastatt .
AuS dem Großherzogl . Bezirksamt «

Ladenburg
3) zu Ladenburg , an den in Gant er»

kannten Dgr » u . Hirschwirth Jakob Wolf ,
Auf Mittwoch den 14. August l. J . frühe 8
Uhr , vor großh . AmtSreviforate zu Laden¬
burg .
AuS dem Großherzogl . Bezirksamt «

Ladenburg
3) zu Heddesheim , an den kn Gant

erkannten Bgr . u . Taglöhner Peter Schnei¬
der , auf Mittwoch den 2l . August l . J . frühe
8 Uhr , vor großh . AmtSreviforate zu Laden »
bürg .

I ) Heidelberg . Vor kurzem starb da¬
hier der Lederhändler Joseph Sauer ohne
Kinder ; zur Richtigstellung der Verlassen .
schaftSmass« werden daher fämmtlich « Gläu -
biger vorgeladen , ihr « Forderungen auf den
23 . August d . I . vor dem hiesigen großh .
StadtamtSreviforare richtig zu stellen , oder
zu gewärtigen , daß die vorhandene Masse
unter die sich gemeldet habenden Gläubiger
auSgetheilt , und auf die sich nicht gemel »
det habenden Gläubiger keine Rücksicht

454
genommen werde. Heidelberg den 23sten
Juli 1622 .

Großherzogl . Stadtamt .
Wild .

Erbvorladungen .
Felgende schon längst abwesende Personen ,

oder deren Leibeserben , sollen binnen zwölf
Monaten sich bei der Obrigkeit , unter wel«
cher ihr Vermögen steht , melden , widrigen »
falls dasselbe an ihre bekannte , nächste Verr
wandten gegen Caution wird auSgeliefert
werden :

AuS dem Großherzogl . Landamte
CarlSruhe

3) von Linken heim , Christin » Ratzel ,
welche sich vor 24 Jahren mit einem pfälzi »
fchen Soldaten von Haufe entfernt haben
soll , deren Vermögen in 490 fl . 57i kr . be¬
steht.

Versteigerungen .
1 ) Carlsruhe . Da fämmtlich » Infan¬

terie -Regimenter in den Garnisonen dahier ,
zu Mannheim , Freiburg und Konstanz , so»
dann daS leichte Infanterie - Bataillon zu
Rastatt , im Monat April 1824 neue Tschako
erhalten , und die Lieferung derselben an die
Wenigstnehmenden begeben werden soll , und
zwar jetzt schon auS der Ursache, weil die so»
lide Anfertigung der Filze nicht zu jeder
JahrSzeit , sondern nur in den Monaten
Mai , Juni , Juli undAugustgeschehen kann ,
f , ^werden die hierzu Lusttragenden aufgeforr
dert , die Preise , in welchen sie die Tschakos
im Ganzen oder theilweise liefern wellen ,
schriftlich, versiegelt , und längstens blS zum
8 . August d . J . anher einzufenden , weil am
9t « n darauf die Soumissionen eröffnet und
an diesem Tage keine mehr angenommen
werden . Jeder Soumittent muß in seiner
Soumiffion sein Gebot mit deutlichen Zah¬
len und mit Werten auSdrücken ; auch be»
merken , ob er die ganze Lieferung , oder solche
nur für eine oder di « andere Garnison , und
namentlich für welche , übernehmen will.
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AufdemCouvert müsse » / nebst der Adresse

an daS diesseitige Ministerium / noch weiter
ersichtlich seyN/ die Worte : Tschako « Lie ,
ferung für daS g ro ß herzog l i che M i-
litär betreffend / damit die Soumissio »
nen hieran erkannt / und bis zum Tage der
Eröffnung nicht erbrochen werden . Die
Probe - Tschakos und die Lieferung « - Con «
dilionen können bei den Stadt « Comman <
dantschaften oben genannter Garnisonen
und bei dem diesseitigen Ministtrial - Sekre »
tariat eingesehen werde » / bei welchen auch
zu erfahren ist, wie viel Tschako für die ein ,
zelnen Garnisonen geliefert werden müssen ;
im Ganzen sind deren 6979 Stück erfvrder «
lich . Carlsruhe den 5 . Juli 1822 .

Großh . bad . Kriegsministerium »
v . Schaffer .

Vät . Eckart .
3 ) M a n n h e i m . Samstag den 3. August

l . I . , Nachmittags 3 Uhr , werden in der
Schreibstube Unterzeichneter Stelle die zur
Jakob Geberschen Verlassenschaft gehörige
Liegenschaften , nämlich : daS LooS No . 14
deS ehemaligen v . Kinkelschen Gartens , hin¬
ter den Straßenlinien B. und C. , auf wel¬
ches 925 fl . , und der über dem Neckar lie -
gende Garten , auf welchen IVO fi . geboten
sind , versteigert und ohne Vorbehalt zuge «
schlagen werden . Mannheim den 22 . Juli
1822 .

Großherzogl . AmtSrevisorat .
Leer « .

3) Mannheim . Den 6 . August l . I .,
Nachmittags um 3 Uhr , wird auf dem Po «
lizei - Bureau dahier die Lieferung deS zur
hiesigen Straßenbeleuchtung vom 1 . Sep¬
tember 1822 bis den letzten August 1823 mit
ungefähr 60 rheinischen Ohm erforderlichen
hell abgelegenen RepSöhleS an den Wenigst «
nehmenden versteigert , welche « den Steige «
tungsliebhabern hiermit bekannt gemachtwird . Mannheim den 19. Juli 1822 .

' Großherzogl . Stadtamt .
Hour .

Kunkelmann .
I ) M annheim . sW . infässer - Verstei ,

gerung . H Donnerstag de » 8 . August , Vor¬

mittags 9 und Nachmittags 2 Uhr , wird
Unterzeichneter in dem Schloßkeller dahier ,
den Remisen der Reitschule gegenüber , 115
Fuder sämmtlich in Eisen gebundene , theilS
ganz neue , theilS weingrüne Faß , von sechs
Fuder abwärts bis zu einem halben Fuder ,
öffentlich freiwillig versteigern . Mannheim
den 27 . Juli 1822»

Sala , Notar «
I ) Heidelberg . Die Behausung des

Andreas Riegler von Eppelheim , nebst eini¬
gen Morgen theilS eigenthümlich , theilS
ErbbestandSgut , werden Montags de » 19ten
k. M . daselbst auf 4jährige Zahlungsfristen
versteigert , und wenn der SchätzungSprriS
erlöst wird , sogleich zugeschlagen werden .
Heidelberg den 23 . Juli 1822 .

Großherzogl . LandamtSrevisorat .
Söfle .

I ) Heidelberg . Montag den 5. August
d . J . » Vormittags 9 Uhr , wird die dem min «
derjährigen Georg Ludwig Rehm zustehend «^
mitten im Orte Leimen an der Landstraße
liegende Behausung , mit der Schildgerech »
tigkeit zum weißen Rössel , auf dem Rath »
Hanse daselbst versteigert werden .

Dieselbe enthält im untern Stocke « in «
große und eine kleine Stube , nebst eine»
Kammer und geräumiger Küche ; sodann
km obern Stocke eine » großen Tanzsaal ,
neost zwei Nebenzimmern vornen , und hin »
ten in den Hof noch drei kleine Zimmer .
Auch befinden sich bei derselben zwei Stal¬
lungen zu 12 Stück Vieh , eine geräumig «
Scheuer , vier Schweinställe ; ferner ein Bier »
brauercihaus mit Kessel, Kühlschiff , Malz¬
dörre » und Malzbütten , sodann eine Küfer «
Handwerksstadt , «in großer Speicher und
Keller .

Der Erlös dieser Liegenschaft ist in drei
verzinslichen JahrSfristen zu bezahlen , und
haben sich Steigerer mit legalen Vermögens «
zeugnisse« auSzuweisen . Heidelberg den 20 .
Juli 1822 .

Großherzogl . LandamtSrevisorat .
Söfle .

I ) Gerlachsheim . Die Gemeinds -
schäferei zu KrenSheim , welche mit 175
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^ tück Schaaken beschlagen werden darf ,
wird Montag den 19 . August , Mittag « 12
Uhr , in Kren - Heim selbst im Wege öffentli «
licher Versteigerung an den Meistbietenden
auf weitere 6 Jahre in Bestand gegeben «
Der Schäfer erhält freie Wohnung , den
Genuß eines halben Morgen Acker - , jährr
lich 12 Malter Korn , 6 Malter Dinkel ,
I Malter Erbsen , I Malter Linsen und
600 Kraulhaupter . Die Steigerer haben
vor Annahme ihrer Gebote sich mit den
erforderlichen gerichtlichen Leumund « « und
Vermöqenszeugnissen sich auszuweisen . Ger «
lachsheim den 22 . Juli 1622 .

Großherjogl . Amtsrevisorat .
Bernhard .

3) Bischofs heim . Montag den II . Au «
gust l . I früh 9 Uhr, wird auf dem hiesigen
Rathhause dir in der untern Stadt dahier
gelegene , dem Müllermeister Franz Eckert
gehörige Mahlmühle im Weg « gerichtlichen
Zugriff « versteigert werden .

Die Mühle bestehet au - einem jweistöcks»
gen von Stein aufgeführren Wehnhaufe ,
nebst dazu gehöriger Scheuer und einem
kleinen einige Ruthen enthaltenden Gärt «
chen . — Die Mühl « wird überschlächrig von
dem durch die Stadt fließenden Bach gerrie ,
ben , und die Scheuer kann ganz füglich zu
einer Wohnung eingerichtet werden .

Diese « wird mit dem Anhänge zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht , daß - sich auswär¬
tige Slekgliebhaber mit obrigkeitlichen Zeug «
Nissen über ihre Zahlungsfähigkeit auszu «
weisen haben . BischofSheim den IS . Juli
1.822 .

Greßherzogl . Amtsrevisorat .
K ' Mpf .

2) Heddesheim . Die Gemeinde Heb
deSheim läßt Mittwoch den 21 . August , auf
hiesigem Rathhause , Morgen , 10 Uhr , die
Winterschaaiweide auf einen Winker , die
mit 3 bi « 400 Stück Schaafvieh beschlagen
werden kann , unter annehmlichen Beding »
nissen Öffentlich versteigern , welche « den
Steiglustiqen hiedurch bekanntgemacht wird -
HeddeSheim den 24. Juli 1822 .

Andrea « Schaffer , Vogt .

Anzeige .
Da eine förmliche Abrechnung der Zie¬

hung der Surenne in Schwabing betreffend ,
eingerroffen ist, so wird diese « mit dem Be »
werken bekannt gemacht , daß Exemplare hier ,
von bei Unterzeichneten von I I bi« 12 Uhr
Morgens in veralten Landkursche zu haben

G e br . Bruno .

Dienstnachrichten .
1 ) Buchen . Bei Unterzeichneter Dienst »

stelle können zwei Theilungskommiffarien ,
welche sich mit den erforderlichen Zeugnissen
über Geschäftskenntnisse und Sittlichkeit
ausweisen werden ^ sogleich Anstellung erhal «
trn . Buchen den 26 . Juli 1822.

Großherzogl . Amtsrevisorat .
Die Präsentation des Staatsraths Frei »

Herrn von Baden für den dermaligen Schul «
proviser Mangold zu Liel , auf den erledig¬
ten Schuldienst allda , hat die landesherrr
liche Bestätigung erhalten .

Die in den Anzeigeblätlern stehende Aus -
bündigung der durch Beförderung des evang .
Pfarrers Ganz von Uiffingen , Dekanat «
Bcxberq , nach Buch am Ahorn , erledigt
geworden « erstbenannte Stelle , wird dahin
berichtiget , daß wegen einer auf dieser
Pfarrei noch bestandenen Abgabe die Desel »
düng dermal nur beiläufig 500 fl . ertrage ,
und die Competenten sich -bei der Patronat « ,
Herrschaft zu melden haben .

Da « erledigte Kaplanek r Benesizkum zu
Elzach, Am «« Waldkirch , ist de «n Vikar zu
Oberwinden , Michael Haßländer von Uebrr ,
lingen , gnädigst übertragen werden .

Zu dem vakanten katholischen Schuldienst
zu HemSbach , Amts Osterburken , hat der
bisherige Schulverwalter Georg Wendelin
Schmitt zu Stein am Kocher die fürstlich
Leiningische Präsentation , unp diese die
StaatSgenehmigung erhalten .

Larl Hrrwtdorf , Redakteur .
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